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BsSaîa-Riemen

Leder-Riemen

Teehn.» Leder

f^emesfc-J Fafertfe

CliiisL©
gegründet 1866

Teleph. S. 57.63

Telegr.: Ledergut

1er, |jp. Stenn«, ©£• 5Rub. Seitpglb, 3. @auter=9Bap
SRujjjbaumer, 3e^ratDetwalter ©./Slngß oôm

unb iRebaftor g. Kugler- ©le Sauleiittng würbe be«
SIrpiteften |)an§ Son bet SRühß «üb ißa«{. Dberraup
B. S. A. unb S. J. A, unb Stub. (Shrift S. J. A, übet=

tragen, unb am II. Slugufi 1926 würbe auf bent art ber
©de ©unbelbtngerßraße ©hierfteineraßee gelegenen, jirfa
9400 rrfi faffenben terrain bet @ ert o ffen f a ft mit ben
Sauarbeiten begonnen,

gär bis Situation bei' Sauförper mar »or aßem eine
gute Dfi^efi Drientterung mößgebenb unö öa§ Seßreben,
möglipß nieten SBohnungen bèn Sorpg Des' SluSblidS
auf bie bawmbeßanbene ©unbelbtngerßraße ju geben,
Welpe ouf prêt ©übfeite in her IV. Saumoné Hegt mtb
bemgemäß nur eine niebrige mtb îocSere Bebauung er»
Raiten wirb. ®ie§ führte bie Irpitelten ju einer SMage
um einen großen SBophof, ber butp iusmartige 2lu§*
bauten an ben feine Öffnung ßanümnbett Käufern an
ber ©unbelbktgerßtaße einen whdungSooßen äußern 2lb=

fpluß erhält. ©ine ©artenanlage in ber SRitte mit einem
oon Säumen umgebenett Srunnenptaß oerhütet ben ©im
brud beS JïafetnenhofS, ber fonft in bem mäßigen, nur
nap ber ©unbelbtngerßraße offenen Ipaufergeoiert ent=

fielen formte, unb foß butp ein SïetéauSfpretben beS ßaat=
lipen SunßfrebitS einen plafiifpen ©prrsud befommen.

©ie neue Saugruppe bietet nun, and) in ber farbigen
Sehanblung einpWip erfaßt, einen benfbar gefploffenen
unb ruhig hatmonifpen äußern Inblid. laßer ben run=
ben ©dauSbauten am |>ofeingcmg ber ©unbelbingerßtaße
ift jebe nur beforatioe jptat oermteben, 3« warmem
$tot lenkten auf ben ©iraßenfetten über bunflerem @rb=

gefpoß unb ©teinfodel bie etwas oorfpringenben 2Banb=
ßäpen ber ©todwerfe, «ur unterbropen oon meinen 316=

IaufroI)ren, bie in regelmäßigen Ibßänben bie SBänbe
gltebern. wie bei ben oben genannten SRunb«

türmen mit prent leichten Umgang, aber prier unb
wuchtiger wirb bie ©de ©hietfieinetcsflee/©unbelblnger=
ßraße, (wo fip ber 1. ®. S.'Saben befinbet) burp um=
lattfenbe fernere Seionbalfone ^eroorgepben ; ope ber
©efamiwirfung Ibbsup ju tun, eerpten jte ein lbglei=
ten beS Slides unb geben ber etraaS fpweten Sauntäffe
|>alt. Saufenet SHnfer bilben bie ©üreinfaffungen unb
erinnern in ißter fühlen ©aplipfeit an hoßänbifpe Sad'
fteinpufer. ©te Qnnenpfe mit ben Sîûpenterraffen finb
oße in gelbem Inßrip gehalten, wobei bie T-Gctfetifow
ßruftione« unb ©elänbereinfaffungen ber $üpenteraffen,
beten Srfißuttgen au§ ©terr.itplatten in iper urfprüng*
'per, gatbe belaffen würben finb, in Hentern Stahlblau
etfpeinen. lud^ ber große Söoppf gegen bie @unbel=
«tugerfiraße wirb bur<| feine gelbe fiep garbe eon ben
Puteln unb warmen SBanben ber ©traßenfeite aufge=

unb einpitlidj pfammengeplten. ®a§ einfaep ©ad)
iPïingt eiwa§ über bie gaffobe §inau§ unb gibt ip fo
Nffd} oben einen fräftigeren ibjpluß, analog bem letzten
®tm§, ber ba§ ©rbgefcpß eon ben obern ©toden trennt.

3n ben fFiietspufern ßnb in§gefamt 133 Söoßnun«
fl®n. untergebraep, unb gtear 27 i0iepmmet=3Bebnungen,

' ®retäimmer»2Bopu«gen unb 9 3weiäimmer=3Bopun=
^u. ffn jebem f)Qtt§ finb 5 Söopungen, bie fic^ auf
®^gepoß unb 4 weitere ©todwerfe eerteilen. ©iefe
^tplten neben ben entfpre^enben gimmetn eine .tüip

mit .Äüpntftfaffe gegen bie 'tnnere .ftoffeite pefp." fRöd
feite, Sabejtmmer pit Sgiler unb ©ötßette, WrC. Sei
ben ©dpufern finb bteSerraflen gegen bie Straße be=

jiepnggweife gegen ben SBoppf gelegt, befonberë reij=
ooä im gonb be§ großen 3Boppf§, wo fie in ber Sürt

»on Srädenbögen bie Serbinbung pifpen SHitteU unb
©eitentraït ptßeßen. 3« jeber 2Boßnung gepri ein

©ßricßoerfplag unb ein .feßeranteil. ©emeinfam iß ber
SBafppngeraum im ©adjgefepß unb ber mobern au§ge=
fialtete SBap-taunt int Seßer. ©ie Käufer würben in Sad=
fteinmauerwerf anfgefüpi, bie Seiptwänbe in ©cßiaden=
platten, bie ©äepr "mit 3^gel« eingebedt. ©le ©reppen,
Sobenbetäge unb ©odel in ben ©reppenpufern Jtnb tn
fRaturgtanit ausgeführt. Qu aßen 3^"t®ïn finb ge--

bämpfte Supenbüben, tn Sorpläßen, Kücßen unb Säbern
rote ©ieinjeugoieredplatten. ©ine ßrettge iRortnierung
oon ©üren, genftern unb ©ltt§eibefianbteüen oerbißigte
unb oeretnfapte bie weitere luifüpung. Dfenßei|ung
gewährt febem SRteter inbtoibueße ©rwärntung feines
SBohnanteilS. ©ine îletne äluSßeßung, jwet SRußerwoh'
nungen oon oerfdjtebener ©röße, geigte oor einigen 9Bo*
t^en, wie behaglip unb tomfortabel ftp bie prqïtifp an*
gelegten SRietSwohnßäufer bewohnen laffen.

©ie genje Sauaufgabe, eine ber größten, bie

in ben leßten Sahren auf bem ©ebiet be§ 2Bohnung§=
wefettS in Safei ju löfen war, iß oon ber Saulettung
mit großer Siebe unb bis inS Heinße gehenber ©orgfalt
Durchgearbeitet unb ausgeführt worben unb oerbtent in
ihrer fplipten ©pönhett unb epüper. ©apltpfeit bie

SIufmerffßmMt aßer greunbe ber Saufunß.
(„SaSier fRapr.")

«•fflitMtt it einem Snniie^eiefi
1er iet Sdtg ke$ Vieiftertitei«.

Sirt. 1. SorfpIagbeSSerufgperbanbeS. Stuf
Sorfpîag eines SerufSüerbanbeS ober einer ©ruppe bon
SerufSberbänben, bie roenigßenS einen gemiffen Srup=
teil ber Singehörigen eines gewerblipen SerufeS umfaßt
(Slrt. 12), fann ba§ iRept gur güpung be§ SReifter-
titeis in biefem Seruf bon einem gähigleitSnapweis
abhängig gemapt werben.

Slrt. 2. ^Reglement über ben ©rmerb be§
gähtgleitSauSweifeS. liebes bie Sebingungen für
ben ©rwerb beS gâhigïeitauSweifeë finb in einem IReg-
lement, baS als Seftanbteil be§ SocfplagS gilt, bie
nötigen Seßtmmungen aufgußeßen.

©er gahigtettSauSweiS wirb auf ©runb einer ipii*
fang über bie jur felbftänbigen SluSführung ber SerufS»
arbeiten erforöerlipen gafigleiten, ßoßenberepnung,
Sup' unb iRepnunggführung unb SerufStunbe erworben
(SReißerprüfung). ©te Slnforberungen für ben betreßen»
ben Seruf finb im ^Reglement gu beßimmen.

3ur ©edung ber Soßen Eann eine ßSicüfuttgSgebü^t:
üorgefehen werben.

{gegenüber SerufSangehörigen, bie nipt SRitglieber
beë Serbanbeê finb, bürfen feine anbern Sebingungen
für ben ©rwerb beS gähigfeitSauSwetfeS feftgefeßt wer=
ben al§ gegenüber SerbanbSmitgltebern.
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ler, Hch. Jeune, Dr. Rud.Lellpolb. I. Sautsr-Wahl,
G. Nußbaumer, ZentraloeicwaltevO./Angst vôm î E.M.
und Redaktor F. Kugler- Die Bauleitung wurde den
Architekten Hans Von der Mühll und Paul Oberrauch
k. 3. á. und 3. TO und Rud. Christ 3. 1. über-
tragen, und am 11. August 1926 wurde auf dem an der
Ecke Gundeldingerstraße Thiersteinerallee gelegenen, zirka
9406 -r? fassenden Terrain der Genossenschaft mit den
Bauarbeitsn begonnen.

Für die Situation der Baukörper war vor allem eine
gute Oft-West-Orientierung maßgebend und das Bestreben,
möglichst vielen Wohnungen den Vorzug des Ausblicks
auf die baumbestandene Gundeldingerstraße zu geben,
welche auf ihrer Südseite in der IV. Bauzone liegt und
demgemäß nur sine niedrige und lockere Bebauung er-
halten wird. Dies führte die Architekten zu einer Anlage
um einen großen Wohnhof, der durch turmartige Aus-
bauten an den seine Öffnung flankierenden Häusern an
der Gundeldingerstraße einen wirkungsvollen äußern Ab-
schluß erhält. Eine Gartenanlage in der Mitte mit einem
von Bäumen umgebenen Brunnenplatz verhütet den Ein-
druck des Kasernenhofs, der sonst in dem mächtigen, nur
nach der Gundeldingerstraße offenen Häusergeviert ent-
stehen könnte, und soll durch à Preisausschreiben des staut-
lichen Kunstkredits einen plastischen Schmuck bekommen.

Die neue Baugruppe bietet nun, auch in der farbigen
Behandlung einheitlich erfaßt, einen denkbar geschlossenen
und ruhig "harmonischen äußern Anblick. Außer den run-
den Eckausbauten am Hofeingang der Gundeldingerstraße
ist jede nur dekorative Zutat vermieden. In warmem
Rot leuchten auf den Straßenseiten über dunklerem Erd-
geschoß und Steinsockel die etwas vorspringenden Wand-
flächen der Stockwerke, «ur unterbrochen von weißen Ab-
lausrohren, die in regelmäßigen Abständen die Wände
gliedern. Aehnlich wie bei den oben genannten Rund-
türmen mit ihrem leichten Umgang, aber härter und
wuchtiger wird die Ecke Thierstsinerallee/Gundeldtnger-
straße, (wo sich der A. C. V.-Laden befindet) durch um-
lausende schwere Bewnbalkone hervorgehoben; ohne der
Gesamiwirkung Abbruch zu tun, verhüten sie ein Abglei-
ten des Blickes und geben der etwas schweren Baumaffe
Halt. Lcmsener Klinker bilden die Türeinfassungen und
erinnern in ihrer kühlen Sachlichkeit an holländische Back-
steinhäuser. Die Jnnenhöfe mit den Küchenterrassen sind
alle in gelbem Anstrich gehalten, wobei die 1-Eisenkon-
struktionen und Geländereinfassungen der Küchenteraffen,
deren Brüstungen aus Eternitplatten in ihrer Ursprung-
lichen Farbe belassen worden sind, in lichtem Stahlblau
erscheinen. Auch der große Wohnhof gegen die Gundel-
dlngerstraße wird durch seine gelbe lichte Farbe von den
dunkeln und warmen Wänden der Straßenseite aufge-
hellt und einheitlich zusammengehalten. Das einfache Dach
Wringt etwas über die Fassade hinaus und gibt ihr so

^ich oben einen kräftigeren Abschluß, analog dem leichten
^ìms, der das Erdgeschoß von den obern Stöcken trennt.

In den Mietshäusern find insgesamt 133 Wohnun-
pen untergebracht, und zwar 27 Vierzimmer-Wvhnungen,

Dreizimmer-Wohnungen und 9 Zweizimmer-Wohmm-
In jedem Haus sind 5 Wohnungen, die sich auf

Erdgeschoß und 4 weitere Stockwerke verteilen. Diese
schalten neben den entsprechenden Zimmern eine Küche

mit Küchsytercaffe Wen die 'innere Hofseite resp? Rück -

seite) Badezimmer mit Boiler und Toillette, M?, Bei
den Eckhäusern sind die Terraffen gegen die Straße be-

ziehungsweise gegen den Wohnhof gelegt, besonders reiz-
voll im Fond des großen Wohnhofs, wo sie in der Art
von Brückenbögen die Verbindung zwischen Mittel- und
Seitentrakt herstellen. Zu jeder Wohnung gehört ein

Estrichverschlag und ein Kelleranteil. Gemeinsam ist der
Waschhängeraum im Dachgeschoß und der modern ausge-
stattete Waschraum im Keller. Die Häuser wurden in Back-
stewmauerwerk aufgeführt, die Leichtwände in Schlacken-
platten, die Dächer mit Ziegeln eingedeckt. Die Treppen,
Bodenbeläge und Sockel in den Treppenhäusern sind in
Naturgranit ausgeführt. In allen Zimmern sind ge-
dämpfte Buchenböden, in Vorplätzen, Küchen und Bädern
rote Steinzeugviereckplatten. Eine strenge Normierung
von Türen, Fenstern und Einzelbestandteilen verbilligte
und vereinfachte die weitere Ausführung. Ofenheizung
gewährt jedem Mieter individuelle Erwärmung seines
Wohnanteils. Eine kleine Ausstellung, zwei Musterwoh-
nungen von verschiedener Größe, zeigte vor einigen Wo-
chen, wie behaglich und komfortabel sich die praktisch an-
gelegten Mietswohnhäuser bewohnen lassen.

Die ganze Bauaufgabe, eine der größten, die
in den letzten Jahren auf dem Gebiet des Wohnungs-
weseus in Basel zu lösen war, ist von der Bauleitung
mit großer Liebe und bis ins kleinste gehender Sorgfalt
durchgearbeitet und ausgeführt worden und verdient in
ihrer schlichten Schönheit und ehrlichen Sachlichkeit die

Aufmerksamkeit aller Freunde der Baukunst.
(„Basler Nachr.")

Mentwmf M nim BmbêWsez
Aer de» SAS des Meistertitels.

Art. 1. Vorschlag des Berussverban des. Auf
Vorschlag eines Berufsverbandes oder einer Gruppe von
Berussverbänden, die wenigstens einen gewissen Bruch-
teil der Angehörigen eines gewerblichen Berufes umfaßt
(Art. 12), kann das Recht zur Führung des Meister-
titels in diesem Beruf von einem Fähigkeitsnachweis
abhängig gemacht werden.

Art. 2. Reglement über den Erwerb des
FähigkeitZaus weises. Ueber die Bedingungen für
den Erwerb des Fähigkeitausweises sind in einem Reg-
lement, das als Bestandteil des Vorschlags gilt, die
nötigen Bestimmungen aufzustellen.

Der Fähigkeitsausweis wird auf Grund einer Prü-
fung über die zur selbständigen Ausführung der Berufs-
arbeiten erforderlichen Fähigkeiten, Kostenberechnung,
Buch- und Rechnungsführung und Berufskunde erworben
(Meisterprüfung). Die Anforderungen für den betreffen-
den Beruf sind im Reglement zu bestimmen.

Zur Deckung der Kosten kann eine Prüfungsgebühr
vorgesehen werden.

Gegenüber Berufsangehörigen, die nicht Mitglieder
des Verbandes sind, dürfen keine andern Bedingungen
für den Erwerb des Fähigkeitsausweises festgesetzt wer-
den als gegenüber Verbandsmitgliedern.
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2lrt. 3. formelle ©orauSfeßungen für bie
fRe^têgâïtîfjïett be§ ©otfdjlageS. ©orfdjlag unb
Reglement müffen auf einem ftatutengemäßen ©efdjluß
ber Sftitglieberberfammlung ober bem ©rgebnis einer
Urabftimmung be§ ©erbanbeS berufen.

2lrt. 4. ©rüfung unb ©er öf fentlicßung be§
©orfcßlageS. Der ©orfcßlag ift mit Reglement bem
©unbeSrat gu unierbreiten, ber ißn, wenn bie ©orauS»
feßungen ber Irt. 1—3 erfüllt finb unb ba§ geltenbe
tRec^i nicht berlcßt wirb, unter Slnfeßung einer ange»
meffenen ©infpracßefrift im gianbelêamiêblatt unb in
gachbtäitern beröffentlicßt.

2lrt, 5. ©eneßmigung. SSirb boit ben ©erufS»
angefangen innert ber angefeßten grift feine ©infprache
erhoben, fo gelten ©orfdßlag unb Reglement als geneß»
migt.

SQöirb ©infpracße erhoben, fo enifcßeibet über bie

©eneßmigung enbgüttig ber ©unbeSrat. ©ine ©eneßmi»
gung ift jebocß auSgefcßloffen, wenn bie $aßl ber ©erufê»
angeßörigen, bie innert ber angefeßten grifi ©infprache
erhoben haben, größer ift als bie gaßl ber bem ©erbanb
angefd^ÏDffenett ©erufSangeßörigen.

Sft bie ©eneßmigung erfolgt, fo werben bie baburcß
berbinblicß geworbenen ©eflimmiingen Dont ©unbeSrat
unter Angabe 5eS ©eginnS ber Sßirffamfeit beröffent»
licht unb in bie eibgenöffifdje ©efeßeSfammlung auf»
genommen.

2lrt. 6. Slenberung be§ SteglementS. gür
Slenberungen be§ SteglementeS finb bie ©efiimmungen
ber Irtifet 1—5 entfprechenb anwenbbat.

Der ©orßhlag zur Slufßebung fann auch bon ©erufs»
angeßörigen gemalt werben, bie feinem ©erbanbe an»
gehören.

21 rt. 7. Durchführung. Die Durchführung ber
borgefehenen Prüfungen ift in ber Stegel ©ache beS

betreffenben ©erufSbetbanbeS. Die Slufficßt führt ber
©unbeSrat bux<h ©çperten, bie er auS ben Steifen be§
(Gewerbes ober ber SBiffenfdjaft ernennt.

Der ©unbeSrat fann Seßrwerfftätten unb gachfdjuten
ermächtigen, entfprecßeribe Prüfungen abzunehmen. Der
©erufSberbanb hat baS Stecht, hierzu einen ©jperten
abjuorbnen.

$u ben Prüfungen ift jeber ©cßweizerbürger zuju=
laffen, ber in boHen @ßren unb Stechten fteht, bie Sehr»
lingSprüfung mit ©rfolg beftanben hat ober einen ent=
fprecßenben Stachweis abgefchloffener beruflicher 2tu§-
bilbung erbringt unb feit bem Slbfdßluß ber Sehrzeit
minbeftenS brei 3aßre im ©eruf tätig gewefen ift. Die
SluSlänber finb ben ©cßmeizerbürgern gleichzufteHen,
wenn biefe in bem betreffenben ©taat benfelben StecßtS»
fchuß genießen ober wenn bie ©leicßfteHung bölferrechtlid)
Oereinbart ift.

SBer bie Prüfung mit ©rfolg befianben hat, erhält
ba§ ©ieifierbiplom. ©3 wirb bom ©räftbenten ber
©rüfungsfommiffion unb bem eibgenöffifchen ©Eperten
unterzeichnet. Diefer hat baS Stecht unb bie Pflicht, gegen
bte ©erleißung beS ©teifierbiplomS ©infprache zu er»
heben, wenn bie Seiftungen beS ©ewerberS feine @ewäßr

bafür bieten, baß er bie zur felbftänbigen SfuSfüßrung
ber ©erufSarbeiten erforberlichen gäßigfeiten unb ®ennt»
niffe befißt.

Die SluSftattung ber Diplome wirb burch ©ererb»
nung beftimmt.

Üeber ©efchwerben entfcheibet enbgüttig ber ©unbeS»
rat ober eine bon ihm hiefür bezeichnete SlmtSftefle.

2lrt. 8. ©ubIifation ber Stamen, Stegifter»
ein trag. Die Stamen ber biplomierten SJteifter werben
in ben gachzeitungen unb Sofalblättern beröffentlicßt
unb nach ©erufen georbnet in ein ©efamtregifier ein»

getragen, baS febermann zur ©inficht offen fießt.

2lrt. 9. Strafrechtlicher Schuß, Unbefugte
Rührung beS DitelS biplomierter SWeifter wirb, auf 2ln»

trag, mit ©uße bon 5 bis 500 Raufen beftraft.
Die Kantone bezeichnen bie jufiânbigen ©erichte

unb beftimmen baS ©erfahren. Die ©trafberfolgung ift
©ache ber Santone. Diefen fällt auch ber ©rtrag ber
©ußen zu.

Der ©trafantrag ift innert 3 SDtonaten nach ®ennt»
niS ber mißbräuchlichen ©erwenbung beS DitelS zu fteHen.

Die Uebertretungen berjähren nach 6 SDtonaten. Siegt
jeboch eine ftrafbare §anblung bor, für bie nach fanto»
nalem ©trafeecht eine längere ©erjährungSfxift befiehl,
fo gilt biefe auch für bie Uebertretung biefeS ©efeßeS.

©tne erfannte ©träfe berjährt in einem Saßr nach
ber Urteilfällung.

Soweit baS ©efeß nichts abmeichenbeS beftimmt,
finb bie allgemeinen ©efiimmungen beS ©unbeSftraf»
rechts anwenbbar.

2lrt. 10. ©orzug bei©ergebung bon Arbeiten
unb bei ber äBaht bon ©jpesten. ©ei ©ergebung
bon Slrbeiten hat bie ©unbeSberwaltung ben biplomierten
SJteiftern ben ©orzug zu geben, ebenfo bei ber ©Saßl
bon ©fperten.

Ueber ©efchwerben entfcheibet enbgülttg ber ©unbeS»
rat.

2lrt. 11. Stecht zur Haltung bon Sehrli^ngen.
Stach ben ©eftimmungen ber Slrtifel 1—7 fann bie

Haltung bon Sehrlingen babon abhängig gemacht wer»
ben, baß ber ©etriebsinhaber ober ein 2lngefteHter beS

©etriebs ben ffähigfeitSauSweiS als SOteifter in bem
betreffenben ©eruf erworben hat. 3m ©orfchlag beS

©erufSberbanbeS finb bie nötigen UebergangSbeftimm»
ungen borzufeßen.

Die zuftänbige fanionale ©eßörbe fann in befonbern
gäßen, in benen auf anbere ÜBeife ©ewäßr für eine
fachgemäße SluSbilbung geboten ift, bie Haltung bort
Sehlingen auf ^ufeßen geftatten, auch wenn biefe ©or-
auSfeßungen nicht erfüllt finb.

äBiberßanblungen werben gemäß Slriifel 9 beftraft.

2lrt. 12. ©ollzug be§ ©efeßeS. ©eginn ber
SBir ff am feit. Der ©unbeërat ift mit bem ©oHzug
biefeS ©efeßeS beauftragt.

@r erläßt bie nötigen SluSfüßrungSborfchriften, inS»
befonbere näßere ©efiimmungen über bie ©orfcßlagS"
unb ©infpracheberecßtigung.

278 Must?, fchwkiz. HiMdw.'Zeittmg !,Meisterblatt") Nr. 23

^5piialtpro(iukte lsolier-kaumàrialien
vurotect - ^spkaltoill - k^ero! - Lomposit

16

L c^, ^ o » lcn.
Art. 3. Formelle Voraussetzungen für die

Rechtsgültigkeit des Vorschlages. Vorschlag und
Reglement müssen auf einem statutengemäßen Beschluß
der Mitgliederversammlung oder dem Ergebnis einer
Urabstimmung des Verbandes beruhen.

Art. 4. Prüfung und Veröffentlichung des
Vorschlages. Der Vorschlag ist mit Reglement dem
Bundesrat zu unterbreiten, der ihn, wenn die Voraus-
setzungen der Art. 1—3 erfüllt sind und das geltende
Recht nicht verletzt wird, unter Ansehung einer ange-
messenen Einsprachefrist im Handelsamtsblatt und in
Fachblättern veröffentlicht.

Art. 5. Genehmigung. Wird von den Berufs-
angehörigen innert der angesetzten Frist keine Einsprache
erhoben, so gelten Vorschlag und Reglement als geneh-
migt.

Wird Einsprache erhoben, so entscheidet über die

Genehmigung endgültig der Bundesrat. Eine Genehmi-
gung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Zahl der Berufs-
angehörigen, die innert der angesetzten Frist Einsprache
erhoben haben, größer ist als die Zahl der dem Verband
angeschlossenen Berussangehörigen.

Ist die Genehmigung erfolgt, so werden die dadurch
verbindlich gewordenen Bestimmungen vom Bundesrat
unter Angabe des Beginns der Wirksamkeit veröffent-
licht und in die eidgenössische Gesetzessammlung auf-
genommen.

Art. 6. Aenderung des Reglements. Für
Aenderungen des Reglementes sind die Bestimmungen
der Artikel 1—5 entsprechend anwendbar.

Der Vorschlag zur Aufhebung kann auch von Berufs-
angehörigen gemacht werden, die keinem Verbände an-
gehören.

Art. 7. Durchführung. Die Durchführung der
vorgesehenen Prüfungen ist in der Regel Sache des
betreffenden Berufsverbandes. Die Aufsicht führt der
Bundesrat durch Experten, die er aus den Kreisen des
Gewerbes oder der Wissenschaft ernennt.

Der Bundesrat kann Lehrwerkstätten und Fachschulen
ermächtigen, entsprechende Prüfungen abzunehmen. Der
Berufsverband hat das Recht, hierzu einen Experten
abzuordnen.

Zu den Prüfungen ist jeder Schweizerbürger zuzu-
lassen, der in vollen Ehren und Rechten steht, die Lehr-
lingsprüfung mit Erfolg bestanden hat oder einen ent-
sprechenden Nachweis abgeschlossener beruflicher Aus»
bildung erbringt und seit dem Abschluß der Lehrzeit
mindestens drei Jahre im Beruf tätig gewesen ist. Die
Ausländer sind den Schweizerbürgern gleichzustellen,
wenn diese in dem betreffenden Staat denselben Rechts-
schütz genießen oder wenn die Gleichstellung völkerrechtlich
vereinbart ist.

Wer die Prüfung mit Erfolg bestanden hat, erhält
das Meisterdiplom. Es wird vom Präsidenten der
Prüfungskommission und dem eidgenössischen Experten
unterzeichnet. Dieser hat das Recht und die Pflicht, gegen
die Verleihung des Meisterdiploms Einsprache zu er-
heben, wenn die Leistungen des Bewerbers keine Gewähr

dafür bieten, daß er die zur selbständigen Ausführung
der Berufsarbeiten erforderlichen Fähigkeiten und Kennt-
nisse besitzt.

Die Ausstattung der Diplome wird durch Verord-
nung bestimmt.

Ueber Beschwerden entscheidet endgültig der Bundes-
rat oder eine von ihm hiesür bezeichnete Amtsstelle.

Art. 8. Publikation der Namen, Register-
eintrug. Die Namen der diplomierten Meister werden
in den Fachzeitungen und Lokalblättern veröffentlicht
und nach Berufen geordnet in ein Gesamtregister ein-
getragen, das jedermann zur Einsicht offen steht.

Art. 9. Strafrechtlicher Schutz. Unbefugte
Führung des Titels diplomierter Meister wird, auf Än-
trag, mit Buße von 5 bis 500 Franken bestraft.

Die Kantone bezeichnen die zuständigen Gerichte
und bestimmen das Verfahren. Die Strafverfolgung ist
Sache der Kantone. Diesen fällt auch der Ertrag der
Bußen zu.

Der Strafantrag ist innert 3 Monaten nach Kennt-
nis der mißbräuchlichen Verwendung des Titels zu stellen.

Die Uebertretungen verjähren nach 6 Monaten. Liegt
jedoch eine strafbare Handlung vor, für die nach kanto-
nalem Strafrecht eine längere Verjährungsfrist besteht,
so gilt diese auch für die Uebertretung dieses Gesetzes.

Eine erkannte Strafe verjährt in einem Jahr nach
der Urteilsällung.

Soweit das Gesetz nichts abweichendes bestimmt,
sind die allgemeinen Bestimmungen des Bundesstraf-
rechts anwendbar.

Art. 10. Vorzug bei Vergebung von Arbeiten
und bei der Wahl von Experten. Bei Vergebung
von Arbeiten hat die Bundesverwaltung den diplomierten
Meistern den Vorzug zu geben, ebenso bei der Wahl
von Experten.

Ueber Beschwerden entscheidet endgültig der Bundes-
rat.

Art. 11. Recht zur Haltung von Lehrlingen.
Nach den Bestimmungen der Artikel 1—7 kann die

Haltung von Lehrlingen davon abhängig gemacht wer-
den, daß der Betriebsinhaber oder ein Angestellter des
Betriebs den Fähigkeitsausweis als Meister in dem
betreffenden Beruf erworben hat. Im Vorschlag des
Berufsverbandes sind die nötigen Uebergangsbestimm-
ungen vorzusehen.

Die zuständige kantonale Behörde kann in besondern
Fällen, in denen auf andere Weise Gewähr für eine
sachgemäße Ausbildung geboten ist, die Haltung von
Lehrlingen auf Zusehen gestatten, auch wenn diese Vor-
aussetzungen nicht erfüllt sind.

WiderHandlungen werden gemäß Artikel 9 bestraft.

Art. 12. Vollzug des Gesetzes. Beginn der
Wirksamkeit. Der Bundesrat ist mit dem Vollzug
dieses Gesetzes beauftragt.

Er erläßt die nötigen Ausführungsvorschriften, ins-
besondere nähere Bestimmungen über die Vorschlags-
und Einspracheberechtigung.
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Stuf ©runb be§ SBunbeêgefepS bom 17. Sunt 1874
öetceffenb SolfSa&ftimmung über Q3un5eSgefe| unb
Aunbegbefpüffe wirb er bie Seîamriraacpng biefeS
@efe|e§ beranlaffen unb ben ®eginn feiner SBirffamleit
feftfe^en.

6Me( il« $pi#iip!erii««iirittel.
AIS antifeptipeS (fäulntSbetämpfenbeS) SRiitel war

ber. ©cfewefel fdpn lange Beb: feeîannt ; pr golzîonfer»
üterung »utbe er jebodj praftifeg noch faum grange-
Sogen. Über eine fotd^e Serwenbung, unb zwar mit f tüf =>

figem ©chwefel, fcfjreibt „Le Genie Civil" folgenbeS:
®îan ïann pute fagen, bag bie Aufnahme oon ©dljwefel
baê golz nid^t nur unb jroar ägntie^ wie Sreofot tc, ge=
9en gfäulniS fonbern aip beffen geftigfeit (gärte)
etgögt unb eS fäurebeftänbig map. $m allgemeinen
tägt fp jebe gogart bup ©intaupn in pffigen
©chwefel in offenen 93ef)altern betjanbetn. Tie aufgenom»
Were ©chwefelmenge richtet fp je nach ber gogart.
93ermenbmtg eines SafuumS (luftentleerten StaumeS int
goljlörper) ober oon Trucî befPeuntgt gœar ben 93or»

gang, bip toirb babup fegr häufig Pliefjltch nip eine
Stöbere ©djraefelmenge tnS golz Ipeingebrap, als
öup einfacl)e§ ©Intaupn beSfelben in offene SSeljälter;
öle größeren Soften einer folpn bePleunigten Bmpräg»
nierung fielen ju bent erhielten ©rfolge in ïetnem 93er»

hältnis.
TaS golz bleibt 5 bis 6 ©tunben im pffigen

Sdjjwefel bei 140 bis 150 ©rab ©elftuS unb bann noch
dma 4—5 ©tunben bei einer Temperatur oon 120 bi§
125 ©rab ©elfiuS. Ter Orab ber Auffaisgung toirb an
ber ©dpimmfäbigfeit bes goljeS im ©cljwefelbab er»
fannt. @S wirb fp empfehlen nur trocfeneS golz p
oerroenben, ba feupeS gog ben ©dhmefel nip ober
Our fegr langfam eirtlägt. Tie aufgenommenen ©poefel»
Wengen fdfjwanfen je îîgc£) ber golprt in weiten @rer,=
im. @o nimmt bie SRoteip 40 %, bie gpte bagegen
6* %, bie Bbpr^ffe 60 »/o, bte Siefer fogar 75 »/o unb
«te Rappel 76 % peS ©igengewipeS auf. Tup btefe

jjSclpefelbepnblung ntmmt befonberS bie TrudEfeftig»
*eit beS gogeS p, pm Seifpiel bei Siefernhog oon
250 auf 400 kg pro ml Audjj bte garte fteigert ftp
fomit wefentlp (pm Setfpiel bei ber fanabifpn Tanne
Um baS Treifap). 2BaS bie 2Birîung ber ©chwefe»
tung gegenüber jener ber fonft angeroenbeten Qmpräg»
^terungSmittel (Sreofot, SRetaüfage) anbelangt, fo ift p
?eapen, ba§ ber ©chwefel nach ber Aufnahme bup
°08 gotj fp aurûcfîriîfiallifiert, wobei er bte

pogporen oetfptefjt, fomit bei gewßhnlipn Tempera»
wren nip entweipn îann; er oetlpbert babup
w>er aud) ba§ ©inbringen oon plsjerfiörenben ißigen,
"^alterten ufw., auch Bnfeîten. ©efdjjwefelteS unb babup
PärteteS golj wirb überall bort oerwenbet werben
wnnen, wo eS auf größere 3BiberftanöSfähig?elt gegen
.pact bei größerer Tauerpftigteit ber gogfafer an»
wmmt, fo pm 93elfpiet als ©ifenbappwetfen (mit
•^Perer ©pepelt wo^l aber nur bei eleftrifpr B«9'-
wrberung!), p SlabfpePen, als 3)taften, ganbgrtffe

SGBerfjeugen, als ?ßflafierplj unb berglspen.
3ns- ^—9»

ItûdtciUgc Htcmcnl'up-plutia
wit ©ins uttb 2tM»rücfcn auf 6et* Eransmifpit

«nfe 3le{p3citiôeu Jlicmcncntlafiung.
(©uigefanbt.)

» ^temenf(|eibenträger finb an unb für fp nipS neue!,

ftA fope fc^on oor 50 Qapen, bop pben
9 btefe nur in wenigen größeren betrieben eingebürgert.

3Katt fornite woöl ben IHiemen ableiten, nip aber wteber
binüberleiten. 3)1 an oerfupe ptar bup Inpreffen ber
Seerfe^eibe an bie ooße ober burc^ eine 3lrt !ReibungS
îupplung ble§ p bewerîfMigen, was aber metftenS nap
îurjer B«it oerfagte ober p teuer unb «mftänbtp fam.

3îa^ japelangen SSerfuc^en pt ftc^ nun bie TranS
tniffionSfabri! ©. Btnf, @t. ©allen, eine fep ein»

fap unb boc§ pnbtip zweiteilige iHiemenïupplung pa=
tentieren laffen. ©^wetjer patent 31c. 120,593, Teutpes
ÎRepSpatent 3tr. 440,305. @§ finb nip nur fämllid^e
SRängel befeitigt, fonbern ber 'Hiemen ift fogar bei 9lpt=
©ebraip entlaftet.

Ter ©rfinber ging oom alten ©runbfap auS: ber
Siemen fup bie pdjfte ©teile. Tie ®erfud)e mittelft
©jjenter batten einen ooßfianbigen ©rfolg. 9iun wur«
ben ber tReip nacb praflipe Serfud^e gemap in 3Ra»

Ptnenfabrifen, ©iepreten, Sßebeteien, ©ägereien, fowte
in ber Tejtil&rarpe. ©elbfi Me Pneß laufenben golj»
pbelmafpnen würben of)ne Sorgelege angetrieben, alfo
birefter Slntrteb oon ber TranSmiffion auS, ba§ geigt
fowobl oon ber Tedte als au^ oon unten, unb zwar
mit beftem ©rfolg.

Tie ©rfparniffe an Sraft unb Siemen finb über»

raPenb gro|, wenn man bebenît, bag manche SRafpne
nip nur ©tunben, fonbern Tage, ja nip feiten SBopn
lang ftiH ftegt unb wäpenb biefer Bett ber Siemen ge»

trieben werben muf? unb an ben 9îlnggabeln oerpiet|t.
^Reparaturen an Seerpeiben, fowie baS unangenehme

©eräuP berfelben hören auf. ils weiterer Sorpg ifi
ZU erwähnen, baj? baS Stujtegen fowie Ibwerfen beS

Siemens, welches nur bup gefpeîte Arbeiter oorge»
nommen werben îann, wegfäHt, inbem ja bei 3lipge=
brauch ber Stiemen oon felbfi füll ftep unb entlaftet
wirb. Ter Sret§ bes SRiemenfupplutcg ift in Anbetracht
ber ©erienfabrifation ein fehr bepeibener. Tie SRon»

tage !ann leip oon jebem Stechaniîer beforgt werben.
9öährenb ber AnSfMung finb einige Apparate in

ber SBerïgaffe zu fehen.
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Auf Grund des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874
betreffend Volksabstimmung über Bundssgesetz und
Bundesbeschlüffs wird er die Bekanntmachung dieses
Gesetzes veranlassen und den Beginn seiner Wirksamkeit
festsetzen.

Echmsel >l> BlzèWriiMemMittêi.
Als antiseptisches (fäulnisbekämpfendes) Mittel war

der. Schwefel schon lange Zeit bekannt; zur Holzkonser-
vierung wurde er jedoch praktisch noch kaum herange
zogen, liber eine solche Verwendung, und zwar mit flüs-
sigem Schwefel, schreibt „ke Keine Oivil" folgendes:
Man kann heute sagen, daß die Aufnahme von Schwefel
das Holz nicht nur und zwar ähnlich wie Kreosot zc, ge-
gen Fäulnis schützt, sondern auch dessen Festigkeit (Härte)
erhöht und es säurebeständig macht. Im allgemeinen
läßt sich jede Holzart durch Eintauchen in flüssigen
Schwefel in offenen Behältern behandeln. Die aufgenom-
Mere Schwefelmenge richtet sich je nach der Holzart.
Verwendung eines Vakuums (luftentleerten Raumes im
Holzkörper) oder von Druck beschleunigt zwar den Vor-
gang, doch wird dadurch sehr häufig schließlich nicht eine
größere Schwefelmenge ins Holz hineingebracht, als
durch einfaches Eintauchen desselben in offene Behälter;
die größeren Kosten einer solchen beschleunigten Jmpräg-
nierung stehen zu dem erzielten Erfolge in keinem Ver-
hältnis.

Das Holz bleibt 5 bis 6 Stunden im flüssigen
Schwefel bei 140 bis 150 Grad Celsius und dann noch
etwa 4—5 Stunden bei einer Temperatur von 120 bis
125 Grad Celsius. Der Grad der Aufsaugung wird an
der Schwimmfähigkeit des Holzes im Schwefelbad er-
kannt. Es wird sich empfehlen nur trockenes Holz zu
verwenden, da feuchtes Holz den Schwefel nicht oder
Nur sehr langsam einläßt. Die aufgenommenen Schwefel-
Mengen schwanken je nach der Holzart in weiten Gren-
ien. So nimmt die Roteiche 40 "/<>, die Fichte dagegen
b4 »/<>, die Zypresse 60 <>/<>, die Kiefer sogar 75 "/<, und
me Pappel 76 °/o ihres Eigengewichtes auf. Durch diese
Schwefelbehandlung nimmt besonders die Druckfestig-
'eit des Holzes zu, zum Beispiel bei Kiefernholz von
250 auf 400 KZ pro Auch die Härte steigert sich
somit wesentlich (zum Beispiel bei der kanadischen Tanne
UM das Dreifache). Was die Wirkung der Schwefe-
mng gegenüber jener der sonst angewendeten Jmpräg-
Vierungsmittel (Kreosot, Metallsalze) anbelangt, so ist zu
heachten, daß der Schwefel nach der Aufnahme durch
V>s Holz sich zurückkrystallisiert, wobei er die
Holzporen verschließt, somit bei gewöhnlichen Tempera-
mren nicht entweichen kann; er verhindert dadurch
m>er auch das Eindringen von holzzerstörenden Pilzen,
Vakterten usw., auch Insekten. Geschwefeltes und dadurch
Ahärtetes Holz wird überall dort verwendet werden
^nnen, wo es auf größere Widerstandsfähigkeit gegen
7"Uck bei größerer Dauerhaftigkeit der Holzfaser an-
-vmmt, so zum Beispiel als Eisenbahnschwellen (mit
Aoßerer Sicherheit wohl aber nur bei elektrischer Zug-
wrderung!), zu Radspeichen, als Masten, Handgriffe
°vn Werkzeugen, als Pflasterholz und dergleichen.

Jng- P—Y»

Zweiteilige Riemenkupplung
""t Ein- und Ausrücken auf der Transmission

«nd gleichzeitiger Riemenentlastung.
(Eingesandt.)

k
Viemenscheibenträger sind an und für sich nichts neues,

fìck ^ înan doch solche schon vor 50 Jahren, doch haben
H diese nur in wenigen größeren Betrieben eingebürgert.

Man konnte wohl den Riemen ableiten, nicht aber wieder
hinüberleiten. Man versuchte zwar durch Anpressen der
Leerscheibe an die volle oder durch eine Art Reibungs-
kupplung dies zu bewerkstelligen, was aber meistens nach
kurzer Zeit versagte oder zu teuer und umständlich kam.

Nach jahrelangen Versuchen hat sich nun die Trans -

miffionsfabrik G. Zink, St. Gallen, eine sehr ein-
fache und doch handliche zweiteilige Riemenkupplung pa-
tentieren lassen. Schweizer Patent Nr. 120,593, Deutsches
Reichspatent Nr. 440.305. Es sind nicht nur sämtliche
Mängel beseitigt, sondern der Riemen ist sogar bei Nicht-
Gebrauch entlastet.

Der Erfinder ging vom alten Grundsatze aus: der
Riemen sucht die höchste Stelle. Die Versuche mittelst
Exzenter hatten einen vollständigen Erfolg. Nun wur«
den der Reihe nach praktische Versuche gemacht in Ma-
schinenfabriken, Gießereien, Webereien, Sägereien, sowie
in der Textilbranche. Selbst die schnell lausenden Holz-
Hobelmaschinen wurden ohne Vorgelege angetrieben, also
direkter Antrieb von der Transmission aus, das heißt
sowohl von der Decke als auch von unten, und zwar
mit bestem Erfolg.

Die Ersparnisse an Kraft und Riemen sind über-
raschend groß, wenn man bedenkt, daß manche Maschine
nicht nur Stunden, sondern Tage, ja nicht selten Wochen
lang still steht und während dieser Zeit der Riemen ge-
trieben werden muß und an den Ringgabeln verschleißt.

Reparaturen an Leerscheiben, sowie das unangenehme
Geräusch derselben hören auf. Als weiterer Vorzug ist

zu erwähnen, daß das Auflegen sowie Abwerfen des

Riemens, welches nur durch geschickte Arbeiter vorge-
nommen werden kann, wegfällt, indem ja bei Nichtge-
brauch der Riemen von selbst still steht und entlastet
wird. Der Preis der Riemenkupplung ist in Anbetracht
der Serienfabrikation à sehr bescheidener. Die Mon-
tage kann leicht von jedem Mechaniker besorgt werden.

Während der Ausstellung sind einige Apparate in
der Werkgasse zu sehen.
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